
Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) vertritt Ihre Stimmrechte auf 
sämtlichen wichtigen Hauptversammlungen. 

Erfahren Sie, wie die DSW abstimmen wird auf der  

Hauptversammlung der infas Holding AG am 16.07.2021 

Die DSW plant, das Stimmrecht bei allen Beschlussfassungen im Sinne der Verwaltung auszuüben. 

 

DSW-Empfehlung: JA 

 

Ausgenommen ist der folgenden TOP: 

TOP 5: Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017, die Schaffung eines 

Genehmigten Kapitals 2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Möglichkeit zum Ausschluss 

des Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderungen 

DSW-Empfehlung: NEIN 

Der Beschlussvorschlag ist mit den Abstimmungsgrundsätzen der DSW nicht zu vereinbaren und wird 

deshalb abgelehnt. 

 

 

Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. 

Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier. 

Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer 

Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte. 

https://hauptversammlung.de/home/richtlinien.html

